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Protokollauszug Gemeinderat vom 21. April 2026 

 

 

2026/64. Bedarfsabklärung nach Zusatzleistungsverordnung (ZLV) – Jahresbericht 2025 

 

 

Die Bedarfsabklärungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV wurde im Zuge der kantonalen Verord-

nungsänderung ZL zur AHV per Januar 2025 in Pfäffikon aufgebaut und für die Gemeinden Pfäf-

fikon, Fehraltorf, Russikon und Hittnau etabliert. 

 

Ziel der neuen Regelung ist es, die Selbstbestimmung von zu Hause lebenden Seniorinnen und 

Senioren zu stärken und verfrühte Heimeintritte zu vermeiden. 

 

Die Stelle wurde mit einer Fachperson im Umfang von 60 % besetzt, wobei im Berichtsjahr der 

Fokus auf Aufbauarbeit, Prozessdefinition und Vernetzung lag. 

 

Im Berichtsjahr wurden 37 Bedarfsabklärungen durchgeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass ne-

ben der Bedarfsbescheinigung häufig eine weitergehende Begleitung notwendig ist. Die Über-

nahme des Case Managements durch die Bedarfsabklärungsstelle ist zu empfehlen. Die Integra-

tion des Case Managements erfolgt im bestehenden Stellenumfang und unter dem Vorbehalt 

der künftigen Fallzahlentwicklung derzeit ohne zusätzliche personelle Ressourcen. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Jahresbericht 2025 der Bedarfsabklärungsstelle Zusatzleistungen zur AHV wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

2. Die Umsetzung eines Case Managements im Rahmen der Bedarfsabklärungsstelle für alle 

Anschlussgemeinden wird zur Kenntnis genommen. 

 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Bereichsleitung Gesellschaft 

- Fachstelle Alter und Gesundheit 

 

- Archiv S3.02.1 

- Beschluss ist: öffentlich 
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